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Der Bürgermeister 
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VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 2 Siegen, 07.02.2023 
Bereich: Kulturförderungen und -veranstaltungen 
Bearbeitet von: Sarah Wissenbach 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Kulturausschuss 29.03.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 26.04.2023 

Rat 10.05.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Auslobung des Siegener Heimat-Preises 2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die Auslobung des Heimat-Preises 2023 und 
legt die in der Vorlage dargestellten Preiskriterien fest. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit dem Förderprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen" hat das Ministerium für 
Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen ein umfang-
reiches Förderprogramm aufgelegt, welches nach der erfolgreichen ersten Förderperiode 
2018 bis 2022 fortgeführt wird. Für die Jahre 2023 bis 2027 stehen voraussichtlich jährlich 
rund 33 Millionen Euro für die Gestaltung der Heimat vor Ort, in Städten und Gemeinden 
und in den Regionen zu Verfügung. Heimat ist Lebensqualität und schafft Verbundenheit in 
Zeiten, wo uns Vieles zu trennen scheint. Die Landesregierung fördert Initiativen und Projek-
te, die lokale und regionale Identität und Gemeinschaft und damit Heimat stärken. Ziel ist es, 
Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte 
Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu lassen. Grundsätzlich soll das 
Engagement von Vereinen, Organisationen, Initiativen und Kommunen zur Gestaltung der 
vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Dafür stellt die Landesregie-
rung bis zum Jahr 2023 rund 150 Millionen Euro zur Verfügung.  
 



Vorlage Nr. VL 1258/2023  Seite 2 / 5 
 

  . . . 

Der Heimatpreis stellt dabei eines von 5 Elementen dieser Förderung dar. Dabei fördert die 
Landesregierung durch die Übernahme der Preisgelder die Auslobung und Verleihung von 
„Heimat-Preisen" durch Gemeinden und Gemeindeverbände. Mit diesem Element der För-
derung rückt die Landesregierung in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens 
herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Neben der Wertschätzung für 
die geleistete Arbeit verbindet sich damit auch die Chance, vor Ort über das Thema „Heimat" 
zu diskutieren und eine Sammlung gelungener nachahmenswerter Heimatinitiativen/ Praxis-
beispiele sichtbar zu machen. Förderpreise sind neben Lob und Anerkennung zugleich auch 
Ansporn für andere. So sollen dadurch zugleich neue Interessierte ermutigt werden, sich für 
ihre Heimat zu engagieren, denn Heimat braucht immer weitere und neue Unterstützerin-
nen und Unterstützer. 
 
In den vergangenen drei Jahren konnte bereits erfolgreich der Siegener Heimat-Preis verlie-
hen werden. Es wird daher vorgeschlagen, sich weiterhin am Förderprogramm des Landes 
NRW zu beteiligen und erneut einen Siegener Heimat-Preis auszuloben, um das ehrenamtli-
che Engagement in Siegen zum Thema Heimat würdigen zu können.  
 
Verfahrensablauf: 
 
Wie in den vergangenen Jahren, muss der Rat der Stadt Siegen einen Beschluss zur Auslo-
bung des Heimat-Preis im Jahr 2023 sowie die Festlegung von Preiskriterien vornehmen. 
Nach dem Beschluss schließt sich die Antragsstellung bei der Bezirksregierung an. Wenn eine 
Förderzusage der Bezirksregierung erfolgt, erhält die Universitätsstadt Siegen als kreisange-
hörige Kommune eine Förderung in Höhe von 5.000 €. Diese Zuweisung ist ausschließlich für 
die Preisgelder einsetzbar. Kosten für die Organisation oder Veranstaltungen im Zusammen-
hang mit der Preisvergabe sind nicht förderfähig und müssen von der Kommune selbst ge-
tragen werden. Im Anschluss an die Förderzusage erfolgen die öffentliche Auslobung sowie 
die Auswertung der Bewerbungen und die Preisträgerauswahl durch die Jury.  
 
Wie in den vergangenen Jahren schon möglich, sollen sich auch in diesem Jahr die Projek-
te/Aktionen selbst als Preisträger/innen bewerben können. Ebenso sollen auch in diesem 
Jahr wieder Vorschläge aus der Bevölkerung und von Personen, die nicht selbst Teil eines 
Projektes sind, gemacht werden können. Somit sollen auch Projekte in den Kreis der poten-
ziellen Preisträger/innen gelangen, die sich nicht selbst beworben hätten, jedoch wichtiges 
und anerkennungswürdiges Engagement betreiben. 
 
Die Verleihung des Heimatpreises muss bis zum 31.12. des laufenden Jahres stattgefunden 
haben. Die Einreichung des Verwendungsnachweises muss bis zum 30. März des der Förde-
rung folgenden Jahres erfolgt sein. Die lokalen Preisträger/innen nehmen daraufhin automa-
tisch an einem Landes-Heimat-Preis teil.  
 
Festzulegen durch den Rat der Universitätsstadt Siegen sind die Preiskriterien, die Anzahl der 
Preisträger/innen sowie die Besetzung einer Jury zur Auswahl der Preisträger/innen. Dazu 
wird seitens der Verwaltung folgender Vorschlag unterbreitet:  
 
Preiskriterien:  
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Täglich setzen sich Menschen hier bei uns ehrenamtlich dafür ein, im Großen und vielmehr 
im Kleinen dazu beizutragen, dass Heimat bewahrt und gleichzeitig für die Zukunft gestaltet 
werden kann. Heimat ist vielfältig, es geht um das Verbindende, um die Gemeinschaft und 
den Zusammenhalt, um die Erhaltung und Stärkung des regionalen Erbes und auch darum, 
diese Aspekte an die nächste Generation weiterzugeben. Durch das Ehrenamt werden die 
Gesellschaft und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise gestärkt. Durch neue Heraus-
forderung wie Corona, Migration, Fremdenfeindlichkeit, etc. ist das ehrenamtliche Engage-
ment mehr denn je ein wichtiger Träger für die Gesellschaft.  
 
Der Heimat-Preis wird für Projekte/Maßnahmen/Initiativen verliehen, welche sich in beson-
derer Weise ehrenamtlich in und für Siegen engagieren. Dazu zählen insbesondere nachah-
menswertes Engagement im kulturellen Bereich sowie Beiträge zur Pflege von Brauchtum 
und zur Heimatpflege.  
 
Die Projekte/Maßnahmen/Initiativen müssen  
o allgemein zugänglich bzw. für die Öffentlichkeit erleb- bzw. nutzbar sein  
o gemeinnützig sein  
o ehrenamtlich durchgeführt werden  
o zukunftsorientiert sein  
o nachhaltig sein  
o innerhalb oder für Siegen umgesetzt werden. o im Zeitraum zwischen dem 01.01.2022 und 
dem 31.12.2023 abgeschlossen oder umsetzungsreif geplant sein (Ausnahme: mehrjährige 
Projekte)  
 
Die Aspekte Innovationspotenzial, Barrierefreiheit und Digitalisierung sind Querschnittsthe-
men, die in die Bewertung einfließen können. Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juris-
tische Personen. Kommerzielle Projekte bzw. Maßnahmen können nicht berücksichtigt wer-
den. Vom Wettbewerb ausgeschlossen sind Projekte/Maßnahmen/Initiativen, die bis zum 
31.12.2021 abgeschlossen wurden. Diese Ausschlusskriterien gelten ausdrücklich nicht für 
Projekte/Maßnahmen/Initiativen, die von ihrer Natur her auf längere, mehrjährige Zeiträu-
me angelegt sind. Ausgeschlossen von der Förderung über den Heimat-Preis sind Projek-
te/Maßnahmen /Initiativen von Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie Projek-
te/Maßnahmen /Initiativen, die aus anderen städtischen Mitteln gefördert werden. Sofern 
das Land NRW einen Schwerpunkt benennt, ist dieser angemessen zu berücksichtigen.  
 
Anzahl Preisträger/innen:  
 
Der „Heimat-Preis" kann als einzelner Preis oder in bis zu 3 Preiskategorien verliehen wer-
den. Jeder Platz darf nur einmal belegt werden. Bei ungeeigneten Bewerbungen kann auf die 
Preisvergabe verzichtet werden. Die Verteilung des Preisgeldes von 5.000 € auf die Preisträ-
ger/innen legt die Jury fest.  
 
Besetzung der Jury zur Auswahl der Preisträger/innen:  
 
Die Besetzung der Jury zur Auswahl der Preisträger/innen soll aus den Vorjahren fortbeste-
hen und beinhaltet somit:  
Stimmberechtigt:  
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Bürgermeister (mit doppeltem Stimmrecht bei Punktgleichheit)  
je eine Vertreterin/ein Vertreter der Ratsfraktionen  
 
Beratend:  
Beigeordneter für Kultur Stadtbaurat Abteilungsleitung 2/4 - Kultur 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
5.000 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 5.000 

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
04010100 
Sachkonto 
5317000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
i.V. 
 
gez. 
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Arne Fries 
Beigeordneter 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




